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Die Tätigkeit der seit 1953 bestehenden Konfliktkom
missionen charakterisiert eindrucksvoll die umfassenden 
und verfassungsmäßig garantierten Rechte der Gewerk
schaften bei der Gestaltung der sozialistischen Rechtsord
nung in unserem Arbeiter-und-Bauern-Staat. Die gewerk
schaftlichen Vorstände und Leitungen haben an der er
folgreichen Entwicklung der Konfliktkommissionen ent
scheidenden Anteil. Die von der Arbeiterklasse mit der 
Tätigkeit der Konfliktkommissionen gesammelten Erfah
rungen und Erkenntnisse waren äußerst wertvoll für die 
1963 begonnene schrittweise Bildung der Schiedskommis
sionen.

Dank der umfangreichen und beständigen Anleitung 
und Hilfe durch die örtlichen Staatsorgane und Ausschüsse 
der Nationalen Front haben sich die Schiedskommissionen 
gleichermaßen wie die Konfliktkommissionen erfolgreich 
entwickelt. Die Mitglieder der Konfliktkommissionen und 
die Mitglieder der Schiedskommissionen fördern zuneh
mend durch ihre Tätigkeit und Erfahrungen gesellschaft
liche Aktivitäten zur Durchsetzung der sozialistischen Ge
setzlichkeit und zur Gewährleistung von Ordnung, Dis
ziplin und Sicherheit in den Kombinaten, Betrieben, Städ
ten und Gemeinden. Sie leisten dabei eine hoch anzuerken
nende, umfangreiche Kleinarbeit.

Die gesellschaftlichen Gerichte verstehen es immer bes
ser, entsprechend den Erfordernissen des konkreten Fal
les gesellschaftliche Kräfte, Betriebsleiter oder deren Ver
treter, Vertreter von staatlichen Organen und gesellschaft
lichen Organisationen in die Beratungen einzubeziehen, 
um eine umfassende Klärung des Sachverhalts zu errei
chen, die wesentlichen Ursachen der Rechtsverletzung oder 
des Rechtsstreits festzustellen und im Ergebnis der Bera
tung eine überzeugende Entscheidung zu treffen. So ent
scheiden die Konfliktkommissionen rund 90 Prozent aller 
bei ihnen anhängigen Arbeitsstreitfälle endgültig. Der An
teil der von den Kreisgerichten aufgehobenen Entscheidun
gen der Konfliktkommissionen betrug, gemessen an der 
Gesamtzahl der getroffenen Entscheidungen, nur 2 Pro
zent. Diese Feststellung trifft grundsätzlich auch für alle 
Entscheidungen der Schiedskommissionen zu.

Erweiterung der Rechte der gesellschaftlichen Gerichte

Das Ziel der Erweiterung der Rechte der gesellschaftlichen 
Gerichte besteht in der Erhöhung der gesellschaftlichen 
Wirksamkeit ihrer Tätigkeit. Mit dem Gesetz eröffnen sich 
ihnen neue Möglichkeiten zur Vorbeugung von Rechts
verletzungen und Rechtsstreitigkeiten. Sie werden mit Be
fugnissen ausgestattet, die eine hohe erzieherische Ein
flußnahme gewährleisten, ihre Wirkung über die Bera
tung und Entscheidung des Einzelfalles hinaus verstärken 
und damit ihren Beitrag zur weiteren Ausprägung der so
zialistischen Lebensweise erhöhen. Ihre Rechte zur Kon
trolle der Durchsetzung ihrer Entscheidungen werden er
weitert, um den in der Beratung begonnenen Erziehungs
prozeß weiterzuführen.

Die Erweiterung der Rechte der gesellschaftlichen Ge
richte erfordert die Vervollkommnung ihrer Leitung. Die 
bewährten Formen und Methoden der Leitung,,Qualifizie
rung und Unterstützung und die diesbezüglichen Aufga
ben der dafür verantwortlichen Organe wurden so wei
terentwickelt, daß sie den wachsenden Anforderungen an 
die Tätigkeit der gesellschaftlichen Gerichte entsprechen.

Ein weiteres Anliegen des Gesetzes über die gesell
schaftlichen Gerichte ist es, die rechtlichen Regelungen 
überschaubarer und verständlicher zu gestalten. Ausdruck 
dessen ist eine übersichtliche Gliederung der neuen Rechts
vorschriften. Die Fragen, die wegen ihrer grundsätzlichen 
Bedeutung in das Gesetz gehören, wurden klar abgegrenzt 
von den detaillierten Regelungen zur Arbeitsweise, zu den 
Tätigkeitsgebieten, zum Einspruchsrecht und zur Durch
setzung der Entscheidungen sowie zur Unterstützung der 
Konfliktkommissionen und Schiedskommissionen, die zu

sammenhängend in der Konfliktkommissionsordnung und 
der Schiedskommissionsordnung Aufnahme fanden.

Der vorliegende Entwurf des Gesetzes bestimmt die 
Aufgaben, die Bildung, die Wahl, die Zuständigkeit, die 
Grundsätze der Arbeitsweise und die Leitung der gesell
schaftlichen Gerichte. Mit dem Gesetz sowie mit dem Be
schluß über die Tätigkeit der Konfliktkommissionen — 
Konfliktkommissiönsordnung — und dem Beschluß über 
die Tätigkeit der Schiedskommissionen — Schiedskommis
sionsordnung —, die vom Staatsrat verabschiedet wurden, 
wird die weitere Entwicklung der gesellschaftlichen Ge
richte bestimmt.

Die in den Entwürfen der neuen Rechtsvorschriften vor
gesehene Erweiterung der Rechte kommt insbesondere im 
folgenden zum Ausdruck:

Die Mitglieder der gesellschaftlichen Gerichte werden 
darauf orientiert, verstärkt durch Aussprachen ratsuchen
den Bürgern bei der Klärung rechtlicher Angelegenheiten 
und bei der Durchsetzung gesetzlich garantierter Rechte 
zu helfen, ihnen Hinweise zur Erfüllung von Rechtspflich
ten zu geben sowie an der Erläuterung von Rechtsvor
schriften mitzuwirken.

Die sachliche Zuständigkeit bei einfachen zivilrechtli
chen Streitigkeiten zwischen Bürgern wegen Geldforde
rungen wird von bisher 500 M auf 1 000 M erhöht.

Die gesellschaftlichen Gerichte erhalten die Befugnis, 
über einfache zivilrechtliche Streitigkeiten zwischen Bür
gern auch allein auf Antrag des Antragstellers eine ab
schließende Entscheidung zu treffen. Das war nach den 
bisher gültigen Rechtsvorschriften nicht möglich.

Die gewerkschaftliche Mitwirkung in der Beratung der 
Konfliktkommission wegen Arbeitsstreitfällen zur Unter
stützung des Werktätigen bei der Wahrnehmung seiner 
Rechte wird vorgesehen.

Durch eine weitere Differenzierung und die sachbezo
gene Ausgestaltung der Erziehungsmaßnahmen werden 
weitere Möglichkeiten zur Erhöhung der erzieherischen 
Einflußnahme geschaffen. So wird z. B. die Höhe der Geld
buße bis auf 500 M festgelegt. Diese Erziehungsmaßnahme 
wird in den Ordnungen bei den einzelnen Sachgebieten 
differenziert ■ ausgestaltet. Beispielsweise sind als Ober
grenze der Geldbußen wegen Vergehen 500 M, wegen Ord
nungswidrigkeiten 300 M und wegen Verfehlungen 150 M 
vorgesehen.

Beschuldigte Bürger, die Straftaten oder Ordnungs
widrigkeiten begehen, durch die der Allgemeinheit die
nende Anlagen oder Werte zerstört oder beschädigt wer
den, können in Beratungen der gesellschaftlichen Gerichte 
über diese Rechtsverletzungen ihre Bereitschaft zur Be
währung und Wiedergutmachung nunmehr auch dadurch 
bekunden, daß sie sich zur Leistung unbezahlter gemein
nütziger Arbeit in der Freizeit selbst bereiterklären.

Das Recht der gesellschaftlichen Gerichte zur Kontrolle 
der Durchsetzung ihrer Entscheidungen wird weiter aus
gebaut. Sie können im Ergebnis ihrer Beratungen fest
legen, daß Bürger vor ihnen über die Verwirklichung von 
Erziehungsmaßnahmen berichten und bei Geldleistungen 
den Nachweis erfolgter Zahlung erbringen.

Die Befugnis dieser Gerichte, zur Beseitigung von Ur
sachen und Bedingungen von Rechtsverletzungen Empfeh
lungen zu geben, wird erweitert. Sie haben dieses Recht 
nicht nur im Ergebnis einer Beratung, sondern auch im 
Ergebnis von Aussprachen. Damit können die Empfehlun
gen als bewährtes Instrument stärker zur Einwirkung auf 
die Durchsetzung von Ordnung, Disziplin und Sicherheit 
genutzt werden.

Die Wirksamkeit der Tätigkeit der Gerichte zu erhöhen 
ist eine gesamtgesellschaftliche, politische Aufgabe. Sie er
fordert eine kontinuierliche, dem politischen Grundanlie
gen der Erweiterung der Rechte entsprechende, qualifi
zierte Anleitung und Unterstützung der Konflikt- und 
Schiedskommissionen durch die dafür verantwortlichen 
Organe. Im Entwurf des Gesetzes sind alle grundsätzli
chen Leitungsaufgaben zusammengefaßt. Bisher bewährte


